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1 Ansprechpartner 

Amt 37 Branddirektion Leipzig  0341 123 – 9567 

Abteilung 37.2 Einsatzdienst  0341 123 – 9885 

Sachgebiet 37.28 Einsatzplanung  einsatzplanung.feuerwehr@leipzig.de 

Feuerwehtechnisches Zentrum 

Gerhard-Ellrodt-Straße 29 e 

  

04249 Leipzig   

2 Hintergrund 

Betreiber von Betrieben, Anlagen oder Gebäuden, in denen mit Gefahrstoffen umgegangen wird 

(nachfolgend Betreiber), sind unter Umständen zur Vorhaltung von Sonderlöschmitteln verpflichtet. 

Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die Feuerwehr der Stadt Leipzig das betreffende Sonderlösch-

mittel in der täglichen Gefahrenabwehr nicht einsetzt und daher nicht vorhält. Die Festlegung erfolgt 

in der Baugenehmigung, Genehmigung nach BImSchG oder Erlaubnis nach Arbeits- oder Umwelt-

recht.  

3 Geltungsbereich 

Die Vorgaben gelten für den Zuständigkeitsbereich der Branddirektion Leipzig (BDL) auf dem Stadt-

gebiet Leipzig. 

4 Allgemeines 

Der Betreiber trägt die Verantwortung, daß der Feuerwehr Leipzig das erforderliche Sonderlöschmit-

tel gemäß Bau- oder Betriebsgenehmigung in ausreichender Menge und Qualität bereitgestellt wird. 

Die anerkannten Regeln der Technik, insbesondere bestehende deutsche Normen sind einzuhalten, 

auch dann, wenn ihre Gültigkeit zum Zeitpunkt der Bearbeitung eingeschränkt oder aufgehoben sind.  

Bei relevanten Änderungen der im Verfügungsbereich des Betreibers vorzufindenden Mengen der 

betreffenden Gefahrstoffe, ist die Branddirektion Leipzig unverzüglich zu informieren. Entsprechende 

Anzeigen- oder Genehmigungspflichten bleiben unberührt.  

5 Festlegung zu Sonderlöschmitteln 

5.1 Schaummittel für wasserlösliche brennbare Flüssigkeiten (alkoholbeständig) 

Anforderungen 

Neben den Anforderungen aus der Bau- oder Betriebsgenehmigung müssen die Schaummittel der 

Norm DIN EN 1568-4 sowie der VdS-Richtlinie 3124 entsprechen. 

Darüber hinaus sind folgende Anforderungen zu erfüllen: 

 alkoholbeständig, filmbildend, flourfrei 

 geeignet für Zumischraten von 0,1 % - 6 % 

 Temperaturbeständig bis mindestens -15 °C 

 geeignet für Mittel- und Schwerschaum 
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Bereitstellung 

Das Schaummittel ist in ausreichender Menge gemäß Bau- oder Betriebsgenehmigung bereitzustel-

len. Diesbezügliche Abstimmungen mit der Branddirektion sind auf Wunsch des Betreibers möglich.  

Das Schaummittel ist immer in mobilen, komplett gefüllten 60-Liter-Gebinden bereitzustellen. Weiter-

hin ist am Standort des Schaummittels für die Einzelgebinde ein geeignetes Transportmittel vorzuhal-

ten. Wird hierfür eine Sackkarre verwendet, muss diese über Vollgummibereifung verfügen. Das 

Transportmittel ist so zu sichern, daß es für den Einsatzfall immer verfügbar ist. Soll das Transport-

mittel zu diesem Zweck mit einem Schloss gesichert werden, ist der Schlüssel der Feuerwehr im Ein-

satz zur Verfügung zu stellen. Dazu wird auch auf das Brandschutzmerkblatt der Branddirektion 

Leipzig Nr. 2 „Schließung Leipzig“ verweisen. Zusätzlich muss an jedem einzelnen Gebinde die Zu-

mischrate, mit der das Produkt verwendet werden darf, erkennbar sein.  

 

Lagerung 

Der Bereitstellungsort ist mit der Branddirektion Leipzig abzustimmen. Die Mindestanforderung zur 

Lagerung lauten: 

 überdacht 

 frostsicher 

 Schutz vor Sonneneinstrahlung 

 Jederzeit für die Feuerwehr zugänglich 

 Die Verfahrbarkeit der Gebinde ist gesichert 

Bereitstellung und Schaummittelmenge sind im Feuerwehrplan darzustellen. Auf das Brandschutz-

merkblatt Nr. 4 der Branddirektion Leipzig wird verwiesen.  

 

Schaummittelprobe 

Für jede im Bestand befindliche Charge des Schaummittels ist eine Probe vorzuhalten. Diese muss 

unter den gleichen Bedingungen wie das Schaummittel gelagert werden. Folgende Anforderungen 

werden an die Probe gestellt: 

 Mindestmenge 0,5 L in einer fest verschlossenen Glasflasche 

 Beschriftung mit der Bezeichnung des Schaummittels und dem Datum der Abfüllung 

Die Proben sind der Branddirektion auf Verlangen auszuhändigen. Nach Austausch des Schaummit-

tels können alte Proben vernichtet werden. Nach Einsatz des Schaummittels zu Löschzwecken sind 

die Proben weitere 14 Tage aufzubewahren, auch wenn das Schaummittel aufgebraucht wurde.  


